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ANHANG JUR.7  DE 
 

ANHANG 

BERICHTIGUNG 

der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 

2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 

2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von 

Unternehmen 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 322 vom 16. Dezember 2022) 

Seite 58, Artikel 1 Nummer 14, neuer Artikel 40a Absatz 1 Unterabsatz 5 

Anstatt: 

„Die Unterabsätze 1 und 3 gelten nur für die in diesen Unterabsätzen genannten 

Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen, wenn das Drittlandunternehmen auf 

konsolidierter Ebene oder, falls dies nicht zutrifft, auf Gruppenebene in den beiden letzten 

aufeinander folgenden Geschäftsjahren in der Union Nettoumsatzerlöse von jeweils mehr als 

150 Mio. EUR erzielt hat.“ 

muss es heißen: 

„Die Unterabsätze 1 und 3 gelten nur für die in diesen Unterabsätzen genannten 

Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen, wenn das Drittlandunternehmen auf 

Gruppenebene oder, falls dies nicht zutrifft, auf Einzelebene in den beiden letzten aufeinander 

folgenden Geschäftsjahren in der Union Nettoumsatzerlöse von jeweils mehr als 150 Mio. EUR 

erzielt hat.“ 
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